
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2012/9/27 2009/16/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.2012

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §238;

KO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §184;

1. BAO § 238 heute

2. BAO § 238 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 238 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 238 gültig von 27.06.2006 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2006

5. BAO § 238 gültig von 20.12.2003 bis 26.06.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

6. BAO § 238 gültig von 01.12.1987 bis 19.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 312/1987

7. BAO § 238 gültig von 19.04.1980 bis 30.11.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Die Verjährung der im Konkurs angemeldeten Forderungen wird nach - der gegenüber § 184 WAO spezielleren -

Bestimmung des (im Beschwerdefall noch anwendbaren) § 9 Abs. 1 KO durch deren Anmeldung unterbrochen. Die

Verjährungfrist beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem der Beschluss über die Aufhebung des Konkurses

rechtskräftig geworden ist, von neuem zu laufen (vgl. auch das hg. Erkenntnis vom 12. Oktober 2009, Zl.

2009/16/0084).Die Verjährung der im Konkurs angemeldeten Forderungen wird nach - der gegenüber Paragraph 184,

WAO spezielleren - Bestimmung des (im Beschwerdefall noch anwendbaren) Paragraph 9, Absatz eins, KO durch deren

Anmeldung unterbrochen. Die Verjährungfrist beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem der Beschluss über die

Aufhebung des Konkurses rechtskräftig geworden ist, von neuem zu laufen vergleiche auch das hg. Erkenntnis vom 12.

Oktober 2009, Zl. 2009/16/0084).
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